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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl .. 143 .. 100/3-I/4/76 

An den 

Präsidenten de~ Nationalrates 
Herrn Anton BENYA, 

Parlament 
1010 Wie n ----,- -

Xi v. Gesctzt~('bi.mgspcriode 

\'lien, an! 23.. Ju.."1i 1976 

~If{ if\.S· 

1976 -06~ 2 4 
:! u 3&' if JJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl~Vw. JOSSECK, 
Dr. SCIDHDT, ·Dipl.; Ing .. HANREICH. und Genossen haben' 
am 7", Mai 1 976 unter der Nr .. 388/Jan di.e Bundesregierung 
eine schriftliche Anfrage betreffend Österreichische 
Transportwirtschaft - Einhebung einer StraßenbenUtzungsgebUhr 
für Lastzüge durch die türkischen Grenzbehörden gerichtet, 
welche folgenden Wortlaut hat: 

" 1. War die in der Türkei nunmehr bestehende Abgabepflicht 
für ausländische Schwertransportfahrzeuge (Straßen­
benützungsgebühr ) den österreich.ischen Behörden 
bereits vor ihrem Inkrafttreten bekannt? 

2. Wann und in welcher Form e!'folg'te türkischersei ts 
die diesbezügliche Mitteilung? 

3. Im Falle der Bejahung der Frage Nro .1: Warum unter­
blieb eine rechtzeitige Verständigung der östel"-
reichischen Transportwirtschaft? . 

4 .. Zu welchen Schritten sah sich Österrei.ch auf Grund 
der von der TUrkei gesetzten Maßnahme bisher veran­
laßt bzw~ was ist in diesem Zusammenhang noch beab­
sichtigt? 

5. Besitzen die zuständig2fl österreichischen Stellen 
nähere Anhaltspunkte dafür, daß mit KÜhltransporten 
aus osteuropäischen und orientalischen Staaten 
im Transi tverkeh:l' durch Österreich auch andere 
als verderbl iche 'Vlaren be fördert werden?" 
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Ich beehre mich, diese Anfrage na.mens der Bundes­

regierung wie .Fo 19t zu beau tworten. 

Zu. Fraae ~ 1 :_ 

Die bevo:cstehende Einführung einer Bestcu.erung 

des LJ0tl-Transi tverkehrs du.rch die Türkei wurde von der 

österreichischen Botschaft in Ankara erstma.ls nit Be-

richt vom 20 .. Nov(~mber 1975 dem Bundesndnisterium f'ilr 

Auswärtige Angelegel'1hei ten gemeldet" Damit ".:,(lJ.rde erkennbar, 

warum auF Bemühungen österreichischer Stellen 9 mit der 
TUrkei im Herbst 1975 VerhandJ.uy::g'8l übey- den internationalen 

Straßentransport im Sinne des Artikel 15 des diesbezüglichen 

Abkommens, BGBloNT o 274 /1970, dUT'chzuftihren, von türkischer 

Sei te nicht reagiert wurde e Das Bundes!"ninisteril.l111 für 

Verkehr vlurde mi t Note vom 1 .. Dezember 1975 sei.tens 

des Bundesministeriums fUr Auswär·tige Angeleg"euhe:l. ten 

von diesem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Es ~lIUrde 

sodann auch seitens der Bundeskanl.lner der ,gewerblichen 

Wirtschaft (Schrei.ben der Bundeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft vom 15. Dezember 1975) - die sorni t of fen­

sichtlich zu diesem Zeitpunkt über den Stand der Ange ... 

legenheit informiert war- auf die bevorstehende Abgabe 
hingewiesen und ersucht 9 auf die Abhaltung der bereits 

mehrfach von Österreich vorgeschlagenen Verhandlungen 
zu dringen. 

Zu Fr,age 2 : 

Das Dekret Uber die Ein Juhrun g' der neuen Beförde­

rungssteuer wurde der österreichischen Botschaft in 

Ankara mittel s. ei ner Zirkularnot e des tUrkischen AußenrrLi ni steri.ufltS 

(bei der Botschaft eingelangt am 26. Dezember 1975) , 

mit dem BeifUgen notifiziert, daß entgeg'enste!1ende bilaterale 

Abkornmen als gekündigt gelten .. Diese Verordnung w'J.rde 
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Abgabe nicht als Steuer sondern als zivilrecht liehe 
Benützungsgebühr für dif:~ im schlechten Zustand befindli­
chen Straßen ansieht, die als Kostenbeitrag für die 
Reparatur der Straßen eingehoben wird - konnte auf Grund 
der starren türkischen Haltung nicht erreicht werden. 
Bei den Verha:r.,dlungen in Ankara wD.T'de ös terreichischersei ts 
hinsichtlich der Kontingente für den Straßengüterverkehr 
ein harter Standpunkt eingenommen und W'J.:rden diese dem 
österreichischen Transportvolumen entsprechend niedrig 
gehalten. Ferner wird durch die Einführung von Einzelaus~ .. 
weisen eine besse:i. ... e Kontrolle gewährleistet und das 
Kontingent überdies bis Ende 1976 begrErizt .. 

Derzeit wird geprüft, ob türkische Kraftfahrzeuge, 
die der internationalen Wa.renbeförderung dienen, auf 
Grund der derzeitigen Rechtslage künftig in Österreich 
zur Kraftfahrzeugbesteuerung (Kraftfahrzeugsteuer ul1d 

Bundeskraftfahrzeugs teuer) herang"ezogen v,-'erden können. 

,Zu· Frage 5 _~ 

Die Bundesregierung verfügt über keine Informa­
tionen, wonach mit KÜhltransporten aus osteuropäischen 
und orientalischen Staaten im Transitverkehr durch Öster­

. reich auch andere als verderbliche Waren befördert wer­
den. 
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